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Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung - LVkE

Und die Hamburger BehÃ¶rde fordert unter der Ãœberschrift â€žVorgaben fÃ¼r das. Eingangs- .... entwicklung und Steuerung der Hilfen zu Erziehung formuliert hat. 
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Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung: Herausforderungen und Perspektiven ? Prof. Dr. Karin Böllert



Wie alles begann… „Wiedergewinnung kommunalpolitischer Handlungsfähigkeit zur Ausgestaltung von Jugendhilfeleistungen“ - so der Titel einer Diskussionsgrundlage für eine Koordinierungssitzung der A-Staatssekretäre vom 13.05.11 und „Hilfen zur Erziehung – Konzeptionelle Vorschläge zur Weiterentwicklung und Steuerung“ einer Positionierung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg vom 24.08.11. Beide Papiere lösten eine Debatte über die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung aus, die an Kontroversen nichts zu wünschen übrig ließ. Dies verwundert zunächst nicht, heißt es doch in dem Papier der Koordinierungssitzung: „Die Ausgestaltung des Hilfsangebotes als individueller Rechtsanspruch und die starke Stellung freier Träger bei der Ausgestaltung des Hilfsangebotes macht dieses System immer teurer. (….) Zugleich gibt es zahlreiche fachliche Hinweise, dass die Angebotsform, die im Regelfall dazu führt, dass Familien zu Hause durch sozialpädagogische Fachkräfte eines freien Trägers aufgesucht werden, um deren Erziehungsfähigkeit zu stärken, in sehr vielen Fällen ins Leere läuft“. Und die Hamburger Behörde fordert unter der Überschrift „Vorgaben für das Eingangs- und Fallmanagement sowie die Hilfeplanung“: Hilfebedarfe werden vom ASD selbst ermittelt und nicht im Rahmen von „Klärungshilfen“ durch HzE-Träger festgestellt. … Besteht Hilfebedarf bei den Sorgeberechtigten, ist dieser grundsätzlich und vorrangig durch Verweisung in sozialräumliche Hilfeangebote oder Angebote der Familienförderung und der Elternbildung zu erbringen. Förmliche Hilfen zur Erziehung werden danach nur genehmigt, wenn im Einzelfall absehbar ist, dass sozialräumliche Hilfen keinen Erfolg versprechen oder bereits gescheitert sind.“ Angesichts der in den Papieren behaupteten weitgehenden Wirkungslosigkeit der Hilfen zur Erziehung und der den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe unterstellten Selbstbedienermentalität können die zum Teil heftigen und tendenziell auch unsachlichen Reaktionen auf diese Papiere nicht überraschen, selbst wenn einer der Initiatoren später festhält, dass rund um ein angeblich beschlossenes Staatsrätepapier eine Diskussion wieder auffla te, die im Sommer 2011 eigentlich schon erledigt schien. „Niemand hat oder hatte vor, den individuellen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung (HzE) abzuschaffen oder auszuhöhlen. Aber das Internet ist hartnäckig und eine einmal losgetretene Lawine lässt sich virtuell noch schlechter wieder anhalten als im wahren Leben“ (Pörksen, 2011:13). Deutlich fachlicher, in der kritischen Analyse aber nicht weniger eindeutig, hat dann schließlich der 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung festgehalten, dass regionale Disparitäten der Hilfegewährung existieren und ein nicht hinnehmbarer Flickenteppich bei den ambulanten und stationären Hilfen zu konstatieren ist. Demnach fehlen eine bundesweit vergleichbare und verlässliche Hilfeinfrastruktur und entsprechende landesspeziﬁsche Rahmenkonzeptionen sowie eine bundesweite Verständigung über konzeptionelle Grundlagen, Formen der Qualitätsentwicklung und Überprüfung von deren Wirksamkeit (BMFSFJ, 2013:334ff.).



Wie es weiter ging … Die innerhalb der Debatte um die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung mit verhandelte Frage ist die der Ursachen eines seit Jahren anhaltenden Ausgabenanstiegs in diesem Leistungssegment der Kinder- und Jugendhilfe. So hat das Statistische Bundesamt in einer Pressemitteilung vom 23. Januar 2015 hervorgehoben, dass die öffentliche Hand 2013 rund 35,5 Milliarden Euro für die Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben hat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sind die Ausgaben damit gegenüber 2012 um 10,2 % gestiegen. Nach Abzug der Einnahmen in Höhe von etwa 2,7 Milliarden Euro – unter anderem aus Gebühren und Teilnahmebeiträgen – wendete die öffentliche Hand netto rund 32,8 Milliarden Euro auf. Gegenüber 2012 entsprach das einer Steigerung um 10,2 %. Rund ein
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Viertel der Bruttoausgaben (25 %) – insgesamt mehr als 8,7 Milliarden Euro – wendeten die öffentlichen Träger für Hilfen zur Erziehung auf. Davon entﬁelen etwa 4,7 Milliarden Euro auf die Unterbringung junger Menschen außerhalb des Elternhauses in Vollzeitpﬂege, Heimerziehung oder anderer betreuter Wohnform. Die Ausgaben für sozialpädagogische Familienhilfe lagen bei 785 Millionen Euro.
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Der Monitor Hilfen zur Erziehung 2014 liefert hierzu einen differenzierten Blick auf die hinter dem Ausgabenvolumen liegenden Daten, macht auf steigende Inanspruchnahmequoten der Hilfen zur Erziehung und differenzierte, altersabhängige Hilfeanlässe aufmerksam. Die Anzahl der Hilfen zur Erziehung (Bestand am 31.12.2013 + beendete Hilfen) beträgt 882.368. Damit wurden 1.002.988 junge Menschen erreicht (bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme: 639,4 pro 10.000 unter 21-Jährige). Das Durchschnittsalter der jungen Menschen bei Hilfebeginn liegt bei 10,3 Jahre, der Anteil der Alleinerziehenden bei Hilfebeginn beträgt 41,2%, der Anteil der Transferleistungen beziehenden Familien bei Hilfebeginn 32,6% und der Anteil der Familien, bei denen zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird, bei Hilfebeginn 11,2%. Die durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen umfasst 10 Monate. Der Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplan (ohne Zuständigkeitswechsel der Jugendämter) umfasst 70,9%. Insgesamt ist ein stetiger Anstieg der Hilfen zur Erziehung zu verzeichnen (Fendrich, u.a. 2014).
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Hilfen zur Erziehung §§ 27,2; 29-35 SGV VIII (ohne Erziehungsberatung)
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Hilfen zur Erziehung §§ 27,2; 29-35 SGV VIII (einschließlich Erziehungsberatung)
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Abbildung 1: Anstieg der Hilfen zur Erziehung (Quelle: Fendrich, u.a. 2014)
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Insgesamt ist ein stetiger Anstieg der Hilfeleistungen zu verzeichnen, der seine Ursachen u.a. in vielfältigen Herausforderungen an die Erziehungsleistungen von Familien hat und dem sehr unterschiedliche Hilfe- und Unterstützungsbedarfe zugrunde liegen. Dabei führt die Vielfalt von Familienformen nicht automatisch zu größeren Risiken des Aufwachsens; unterschiedliche Familienformen gehen aber mit speziﬁschen Belastungen und Risiken und Probellösungskapazitäten einher. Die Zunahme der Inanspruchnahme der Leistungen ist somit als Ausdruck der Überforderung eines Teils von Familien zu werten, eine neue „Kultur des Hinsehens“ im Kontext der Kinderschutzdebatte hinterlässt ebenso ihre Spuren wie die zunehmende Anerkennung professioneller Unterstützungsleistungen. Festgehalten werden kann in diesen Kontext, dass die Hilfen zur Erziehung konzeptionelle Veränderungen erfahren haben, die in einer Ausdifferenzierung der Leistungen, ihrer Ambulantisierung und Familialisierung in Hinblick auf Niedrigschwelligkeit zum Ausdruck kommen. Integrierte ﬂexible Hilfen stehen für eine wachsende Lebensweltorientierung dieses Angebotes der Kinder- und Jugendhilfe; die Vernetzung mit weiteren Leistungsbereichen führt zu zahlreichen Schnittstellen mit anderen Regeleinrichtungen. Gleichzeitig hat eine Intensivierung und Verkürzung der Hilfen im Kontext familienbezogener Kriseninterventionsprogramme stattgefunden. Partizipation und Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten knüpfen an weitergehende Debatten über Kinderrechte und Ansätze der Wirkungsorientierung an. Integration der Eltern in die Leistungserbringung stellt eine Form der Stärkung der Elternarbeit dar. Insbesondere die Kinderschutzdebatte hat aber auch dazu geführt, dass das Wächteramt der Kinder- und Jugendhilfe im Kontext der Hilfen zur Erziehung wieder stärker betont wird und eine Aufwertung von Kontroll- und Interventionselementen zu beobachten ist (Fehrenbacher 2013).
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Zudem ist 64% die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt zu einem integralen Bestandteil einer sozia-len 20% 35,1% Infrastruktur geworden, die ihren wesentlichen Kern nicht 25,1%mehr vorrangig in individuellen Notla19,1%Leis-tungen pringen findet, sondern Ausdruck einer sozialpolitischen Grundversorgung ist, deren 0% zipiell allen zur Verfügung stehen (Böllert 2014).
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Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums des SGB VIII hat Reinhard Wiesner die zentralen Eck-punkte der Debatte nicht nur zusammengefasst, er hat darüber hinausgehend die besondere Bedeutung unzureichende familiäre Problemlagen der Hilfen zur ErziehungFörderung als Kooperationsverhältnis von öffentlichem und freien Trägern der Kinder- undindividuelle Jugendhilfe Problemlagen betont, dessen eigentlichen Reformbedarf erProblemlagen in einer stärkeren Rechtsstellung schulische/beuﬂiche der Hilfesuchenden sieht. Abbildung 2: Hilfeanlässe (Quelle: Fendrich, u.a. 2014)



Zudem ist die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt zu einem integralen Bestandteil einer sozialen Infrastruktur geworden, die ihren wesentlichen Kern nicht mehr vorrangig in individuellen Notlagen findet, sondern Ausdruck einer sozialpolitischen Grundversorgung ist, deren Leistungen prinzipiell allen zur Verfügung stehen (Böllert 2014). Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums des SGB VIII hat Reinhard Wiesner die zentralen Eckpunkte der Debatte nicht nur zusammengefasst, er hat darüber hinausgehend die besondere Bedeutung
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der Hilfen zur Erziehung als Kooperationsverhältnis von öffentlichem und freien Trägern der Kinderund Jugendhilfe betont, dessen eigentlichen Reformbedarf er in einer stärkeren Rechtsstellung der Hilfesuchenden sieht. „In der fachlichen Diskussion gibt es einen breiten Konsens dahingehend, dass die Lösung nicht in einer Alternative: sozialräumliche Angebote statt Rechtsansprüche, sondern nur in einer breiten, an unterschiedlichen Bedarfen orientierten Angebotslandschaft liegt, die sowohl individuelle Rechtsansprüche erfüllt als auch infrastrukturelle Angebote bereit hält und darüber hinaus verschiedene Angebotsformen miteinander verknüpft. Dies bedeutet vor allem, dass der Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung in seiner Grundstruktur unangetastet bleiben muss und seine bedarfsgerechte Umsetzung nicht durch finanzielle Hürden oder das Verhalten der Leistungserbringer steuernde Finanzierungsformen gefährdet werden darf. (…) Die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und freier Jugendhilfe hat in Deutschland eine lange Tradition und ist von weltanschaulichen, fachlichen und ökonomischen Aspekten geprägt. Aus dem Entwicklungsprozess wird jedoch deutlich, dass die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse der hilfebedürftigen (nicht immer Hilfe suchenden) Menschen trotz der rechtlichen Rhetorik in der Praxis nicht genügend im Mittelpunkt stehen. Dies gilt in besonderer Weise für das breite Aufgabenfeld der Hilfen zur Erziehung, deren Inanspruchnahme im Kontext einer belastenden Familiensituation erfolgt und wo das Potenzial für die Wahrnehmung eigener Rechte entsprechend begrenzt ist. (…) Damit aus dem zweiseitigen Rechtsverhältnis zwischen öffentlichen und freien Trägern (wieder) ein Dreiecksverhältnis wird, bedarf es einer Stärkung der Rechte der Hilfe suchenden Personen“ (Wiesner, 2014:442ff.). Gebündelt worden sind die zahlreichen Debattenbeiträge schließlich in einem bis heute maßgeblichen Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK 22./23.5.2014: Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung). Hintergrund hierfür waren mehrere Anhörungen der Länder stattgefunden, in denen verschiedene Träger der Hilfen zur Erziehung sowohl der öffentlichen als auch der freien Kinder- und Jugendhilfe, Fachorganisationen, Verbände und Wissenschaftsvertretungen beraten haben (Böllert 2014a). Bspw. hat der Deutsche Städtetag festgehalten, dass eine stärkere Verzahnung und Kooperation mit Angeboten der Regelsysteme u.a. durch den Ausbau sozialräumlicher Präventionsketten gelingen kann. Wichtig ist dabei die Einbindung aller im Sozialraum tätigen Akteure (Familienhebammen, Kita, Schulen, Beratungsstellen, Eltern-Kind-Zentren, Familienbildungsstätten, freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Jugend- und Sozialamt, Gesundheitsamt, Kinderärzte, Jobcenter und Agentur für Arbeit etc.). Damit ein solches Netzwerk erfolgreich genutzt werden kann, bedarf es konkreter Zielsetzungen, verbindlicher Strukturen sowie einer zentralen Netzwerkkoordination. Der Deutsche Caritasverband geht davon aus, dass es zeitweise dazu kommen kann, dass die Parallelität von Präventionsaufbau und der Notwendigkeit der Hilfen zur Erziehung zu einem Mehr an Ausgaben führen kann. Die dabei intendierten Effekte einer Reduzierung der Steigerung von Fallzahlen werden nur mittelfristig erreichbar sein, wenn die Angebotsentwicklung präventiver, sozialräumlicher Ansätze konsequent betrieben und umgesetzt wird und einhergeht mit der systematischen Vernetzung der Hilfen zur Erziehung mit anderen Regelsystemen. Erforderlich hierfür ist eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen, damit sie als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ihrer Gesamtverantwortung Rechnung tragen kann. In diesem Kontext hat die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe - AGJ (2013) auch in ihren Beiträgen zu den Anhörungen festgehalten, dass die Debatte über die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung gegenwärtig zumindest teilweise durch Annahmen geprägt ist, die in ihren sich ausschließenden Gegenüberstellungen nicht immer sachgerecht sind. Der Ausbau der sozialen Infrastruktur als Vorrang von Prävention und mit dem Ziel der Ausgabenbegrenzung wird tendenziell mit einer Nachrangigkeit individueller Rechtsansprüche in Verbindung gebracht. Dies könnte die Verringerung der Pluralität des Angebotes (Subsidiaritätsprinzip) und damit des Wunsch und Wahlrechtes der Adressatinnen und Adressaten zu Folge haben sowie zu Einschränkungen im sozialstaatlichen Dreiecksverhältnis der Leistungserbringung führen. Stattdessen gilt es die Weiterentwicklung der Hilfen zu Erziehung als Chance zu begreifen, durch frühzeitig ansetzende und mit anderen Regelsystemen vernetzte Angebote im Sozialraum bedarfsgerechte umfassende Unterstützungs-
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leistungen zu ermöglichen. Die Entwicklung infrastruktureller Angebote darf nicht in Widerspruch zu den einzelfallorientierten Hilfen stehen – und umgekehrt. In Bezug auf die Weiterentwicklung der Kinder und Jugendhilfe hält es die AGJ für notwendig und sinnvoll, sowohl eine bedarfsgerechte Angebotspalette an Kinder- und Jugendhilfeleistungen sicherzustellen als auch Prävention zu ermöglichen. In welcher Weise und mit welcher Perspektive individuelle Leistungen erbracht oder Regelangebote zur Verfügung gestellt werden, richtet sich nach dem Bedarf der Adressatinnen und Adressaten im Einzelfall. Die AGJ hält dementsprechend fest, dass eine aktivierende, adressatenorientierte Beteiligung bei der Bedarfsfeststellung und die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes sowie eine gemeinsame partnerschaftliche Verantwortungsübernahme durch Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis von besonderer Bedeutung sind (Böllert 2014a). Ausgewertet worden sind die verschiedenen Anhörungen und Fachbeiträge durch die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden (AGJF), was schließlich dazu geführt hat, dass die Jugend- und Familienministerkonferenz den entsprechenden Beschluss zur Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zu Erziehung formuliert hat. Darin wird betont, dass vor dem Hintergrund der Zunahme von Erziehung und Bildung in öffentlicher Verantwortung und dem Anstieg der Hilfen zur Erziehung, Angebote der Hilfen zur Erziehung und Regelangebote stärker aufeinander bezogen und besser miteinander verbunden werden sollen, damit so eine sozialräumliche Unterstützungsstruktur verbessert werden kann. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden darin bestärkt, eine Steuerung und abgestimmte Planung wahrzunehmen, da diese sowohl für die Wirksamkeit der Hilfen zur Erziehung als auch für den effizienten Mitteleinsatz von zentraler Bedeutung sind. Die Schnittstellen Jugendhilfe und Schule, Jugendhilfe und Gesundheitswesen sowie Jugendhilfe und Arbeitsförderung sollen stärker aufeinander abgestimmt werden, was auch in entsprechenden rechtlichen Vorgaben verankert werden kann. Die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung zielt – so die JFMK – darauf ab, möglichst frühzeitig Hilfe und Unterstützung anzubieten, eine bedarfsgerechte Infrastruktur zu sichern und die Zugänglichkeit und Wirksamkeit der Hilfen zu verbessern, aber zugleich auch die Potenziale von Regelangeboten und räumlichen Ansätzen stärker zu nutzen. Weiterhin hält die JFMK fest, dass die in den meisten Kommunen forcierte Entwicklung präventiver und niedrigschwelliger Angebote in Verbindung mit einem Ausbau sozialräumlicher Infrastruktur sowie von Netzwerken im Hinblick auf die Wirksamkeit des gesamten Systems der Kinder und Jugendhilfe unterstützt und gefördert werden sollte. So kann durch bedarfsgerechte Angebote und rechtzeitige Hilfen der Verfestigung von Problemlage entgegen gewirkt und der Zugang zu erforderlichen Hilfs- und Unterstützungsangeboten verbessert werden.



Wie es weitergehen kann… Drei zentrale Herausforderungen für die Hilfen zur Erziehung sollen im Weiteren gesondert dargestellt werden: die sozialräumliche Orientierung der Angebote, modernisierte Formen ihrer Finanzierung und der Nachweis ihrer Wirkungen. Sozialraumorientierung Diskussionen über die Sozialraumorientierung begleiten die Kinder- und Jugendhilfe bereits seit längerem. Reutlinger et al. (2005) verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Definition von Sozialräumen als „lokale Nahräume“. Nach van Santen und Seckinger (2005) entsprechen Sozialräume in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe allerdings oftmals geographischen Unterteilungen eines bestimmten Bezirkes. Die Vorstellung solcher primär territorial bestimmter Sozialräume, welche eindeutige örtliche Grenzen besitzen, impliziert nach Reutlinger et al. (2005) gewisse Hoffnungen und Erwartungen, man könne soziale Systeme in eine gewisse Form bringen bzw. sie mittels „statistischer Indikatoren“ (ebd. 21) messen und erfassen. Eine Diskrepanz zwischen einem von Planern festgelegten Sozialraum und der tatsächlichen Lebenswelt der Adressaten und Adressatinnen wird vielfach thematisiert. So bezeichnen van Santen und Seckinger (2005) die Idee man könne alle Faktoren, die für die Lebenswelt eines Individuums relevant seien, in einem Raum finden als „illusorisch“ (ebd. 51).
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Lebenswelten von Adressaten und Adressatinnen, welche sich permanent verändern, lassen sich dementsprechend nicht auf einen extern definierten Sozialraum begrenzen und stimmen folglich selten mit diesem überein. So finden Freizeitaktivitäten, berufliche Tätigkeiten oder alltägliche Dinge, wie das Erledigen von Einkäufen in der Regel nicht nur im jeweiligen Sozialraum statt (vgl. van Santen/Seckinger 2005: 51). Einer solchen Differenz kann in der Praxis entgegen gewirkt werden, „indem man die Zuständigkeitsräume nicht unnötig verkleinert und damit die Differenz zwischen Lebenswelt und Sozialraum vergrößert“ (ebd. 68). Vor diesem Hintergrund hat sich der Diskurs um den Sozialraumbegriff mittlerweile von einem ausschließlich territorialen Raumverständnis entfernt. Stattdessen steht nun das soziale Handeln Einzelner oder einer Gemeinschaft im Mittelpunkt, welches einen sozialen Raum entstehen lässt (vgl. Kessl/Maurer 2005: 112). „Sozialräume sind keine fixierten, absoluten Einheiten, die sozialen Prozessen vorausgehen, sondern sie stellen selbst das Ergebnis sozialer Prozesse dar, das heißt sie sind ein ständig (re)produzierendes Gewebe sozialer Praktiken. Sozialräume sind in diesem Sinnen sinnvoll als ein heterogen-zellulärer Verbund, als ein Gewebe zu beschreiben, da in ihnen heterogene historische Entwicklungen, kulturelle Prägungen, politische Entscheidungen und damit bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse eingeschrieben sind. Dieses Gewebe wirkt wiederum auf die Handlungen zurück“ (Kessl/Reutlinger 2010: 253). Kessl und Reutlinger (2007b) arbeiten die Kernstücke der Sozialraumorientierung mittels dreier Programmformeln heraus. Sie konstatieren, dass die Sozialraumorientierung „von unten“ schaut und somit die Adressatinnen und Adressaten mitsamt ihren Bewältigungsleistungen in den Fokus rückt, was sie als Ressourcenaktivierung bezeichnen. Des Weiteren ist die Sozialraumorientierung entsprechend der zweiten Programmformel „modern“, indem mithilfe dieses Modernisierungsversprechens versucht wird, der sogenannten Versäulung sowie der Orientierung am Einzelfall entgegenzuwirken. Als modern wird folglich u.a. die Orientierung am Feld, d.h. die fallunspezifische Vorgehensweise, betrachtet. Mit der dritten und letzten Programmformel wird die „Möglichkeit sozialpolitischer Mitgestaltung“ angesprochen. Auf diese Weise kommt der Kinder- und Jugendhilfe eine aktive Rolle im Prozess der kommunalen Verwaltungsmodernisierung zu, mittels derer es ihr möglich wird auf institutioneller und politischer Ebene gestalterisch Einfluss auszuüben. „Sozialraumorientierung beschreibt eine kleinräumige Neujustierung sozialpädagogischer Handlungsvollzüge, mit der bisherige institutionelle Differenzierungen überwunden, Angebote Sozialer Arbeit passgenauer und bürgernäher gestaltet, die Betroffenen und ihre nahräumliche Umgebung stärker beteiligt und die Realisierung sozialpädagogischer Maßnahmen durch diesen konkreten Ortsbezug effektiver und effizienter realisiert werden sollen.“ (ebd. 42) Insgesamt bleibt die Sozialraumorientierung aber umstritten. „Verkleidet im sozialpädagogischen Vokabular der ‚Selbsthilfe‘ soll die Kinder- und Jugendhilfe an Familien, Verwandtschaftsräte und Nachbarn delegiert werden, wodurch die Verweigerung von Hilfe und Leistungen zur Regel werden soll und das Jugendamt das Kinder- und Jugendhilferecht faktisch außer Kraft setzt“ – so Wilfried Nodes 2009 in einem Kommentar. Differenzierter äußern Otto und Ziegler (2004) ihre Bedenken: „Das Konzept Sozialraumorientierung lenkt von materieller Verarmung und Segregation ab. Das Paradigma „vom Fall zum Feld“ fokussiert auf die „internen“ Leistungspotentiale von Adressaten und Stadtteilen. Dadurch gerät eine Überwindung von gegebenen Lebensverhältnissen aus dem Blick, zu der immer auch externe materielle und politische Ressourcen notwendig sind. Es besteht die Gefahr, dass Benachteiligung anerkannt statt problematisiert wird, der Staat aus seiner Verantwortung entlassen und die betroffenen Menschen in ihren benachteiligten Stadtteilen und Lebenswelten quasi eingeschlossen werden.“ Demgegenüber wird positiv an der Sozialraumorientierung hervorgehoben, dass ‚Sozialraumorientierung‘ vermittelt über die theoretisch gehaltvollen Rahmungen der Lebenswelt-/Sozialraumorientierung eine Alternative zur funktional ausdifferenzierten, spezialisierten und insofern hoch selektiven Jugendhilfeinfrastruktur und –praxis vermittelt (Peters/Hamberger 2004). Prononciert gesagt steht Sozialraumorientierung – folgt man Hinte (2014) – „als Chiffre für die im Sinne der Gemeinwesenarbeit fortentwickelte Sozialarbeit weg von der klientelisierenden Haltung (…). Es handelt sich somit um einen von der Person ausgehenden und gleichzeitig um einen sozialökologischen, auf die Gestaltung von Verhältnissen zielenden Ansatz (…).“ Seite 22
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Jenseits bzw. in Reaktion auf den Fachdiskurs über die Sozialraumorientierung haben sich nicht wenige Träger sowohl der öffentlichen als auch der freien Kinder- und Jugendhilfe längst auf den Weg gemacht und entsprechende Konzepte der Sozialraumorientierung entwickelt und umgesetzt. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf das Eckpunktepapier zur Sozialraumorientierung des Deutschen Caritas Verbandes verwiesen (DCV 2013): •



Sozialraumorientierung trägt dazu bei, dass Menschen und Organisationen Verantwortung für den Sozialraum – Gemeinde, Stadtteil, Dorf, Nachbarschaft – übernehmen und neue Kooperationen entwickeln.



•



Sozialraumorientierung kann die Bewohner(innen), gerade auch Benachteiligte und Menschen am Rande, befähigen, gemeinsam mit anderen ihren Willen zu artikulieren und ihre Rechte einzufordern.



•



Sozialraumorientierung trägt zur politischen Partizipation bei und fördert gesellschaftliche Teilhabe und Teilgabe.



•



Sozialraumorientierung stellt aber auch eine Herausforderung für das Selbstverständnis und die Konzepte der verbandlichen Caritas dar: Die verbandliche Caritas proﬁliert sich auf diese Weise als ambitionierte Mitakteurin der Zivilgesellschaft und Mitgestalterin des Gemeinwesens im kommunalen Kontext. Sie setzt sich in der Gemeinde, im Stadtteil, im Dorf gemeinsam mit engagierten Menschen, Initiativen und Organisationen für die Verwirklichung einer solidarischen Gesellschaft ein.



•



Mit diesem Ansatz will die Caritas zudem einen Beitrag auf dem Weg zu einer diakonischen Kirche leisten. Die Sozialraumorientierung bietet die Chance, das Selbstverständnis der Caritas als „Kirche vor Ort“ zu leben und sich in enger Kooperation mit anderen kirchlichen Akteuren für das solidarische Miteinander in den pastoralen Räumen und zugleich im Raum der Bürgergemeinde zu engagieren.



Die Intensität, mit der aktuell über sozialräumliche Ansätze diskutiert wird, ist darin begründet, dass mit der Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung über eine Intensivierung der Sozialraumorientierung sehr vielfältige Zielperspektiven verknüpft werden: Zugang finden zu Adressaten und Adressatinnen, die bislang nicht erreicht werden konnten, Alternativen zu Einzelfallentscheidungen des Jugendamtes eröffnen, Kooperation von Einrichtungen und Diensten im Sozialraum fördern, Optimierung des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage, Etablierung von Angeboten im Vorfeld von Hilfen zur Erziehung mit präventiven Wirkungen, den Kostendruck abschwächen. Bevor mit sozialräumlichen Ansätzen solche Zielperspektiven allerdings realisiert werden können, müssen einige grundlegende Annahmen geklärt werden: So muss zunächst beschrieben werden, was genau unter einem Sozialraum verstanden werden soll. Politische und administrative Verwaltungseinheiten sind nicht in jedem Fall deckungsgleich mit historisch gewachsenen, identitätsstiftenden sozialräumlichen Strukturen. Der Sozialraum junger Menschen stimmt mit zunehmendem Alter immer weniger mit dem über die Wohnungsanschrift geregelten Sozialraum überein. Sozialräume in großstädtischen Ballungszentren lassen andere territoriale Untergliederungen zu als dies für ländlich strukturierte Regionen der Fall ist. Ausgeblendet bleiben zudem häufig sozialräumliche Disparitäten. Gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen spiegeln sich eben auch in ungleichen Qualitäten der sozialräumlichen Infrastruktur wider. Damit sozialraumorientierte Leistungen regionale Disparitäten ausgleichen können, muss somit zunächst erst einmal der qualitative infrastrukturelle Bedarf der Sozialräume selbst erfasst werden (Böllert 2014a, 2014b). Sozialraumorientierung heißt zusammenfassend: •



eine Vernetzung unterschiedlicher Angebote innerhalb der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe,



•



die interdisziplinäre Vernetzung mit anderen Leistungserbringern,



•



die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen und sozialräumlichen (engagierten) Akteuren,



•



die Optimierung der Einzelfallarbeit durch sozialräumliche Bezüge als Befähigung der Adressatinnen und Adressaten und,
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•



eine Verbesserung lokaler Lebensbedingungen als Ermöglichung von Teilhabe.



Damit ist die Realisierung einer Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe schließlich an sehr unterschiedliche und anspruchsvolle Voraussetzungen geknüpft: •



eine fachliche und ﬁnanzielle Fundierung statt einer ﬁskalischen Überschätzung,



•



die Entwicklung eines sozialräumlichen Blicks statt eines Festhaltens an sozialgeographischen Mustern,



•



die verbindliche Kooperation und Vernetzung unterschiedlicher Akteure statt professioneller Allmachtphantasien und personenabhängige Zusammenarbeit,



•



die professionelle Habitualisierung zu gestaltender Aneignungsräume statt bloß dezentraler Kopien zentraler Praxen.



Auf einer solchen Grundlage wenden sich sozialräumliche Ansätze tendenziell gegen Versäulung, indem sie an ungleiche Lebensumstände der Menschen in einem Sozialraum anknüpfen und nicht nur speziﬁsche Angebote unterbreiten, die von Bürgerinnen und Bürgern jeweils im Einzelfall beim Sozialleistungsträger „abgerufen“ werden können. Die soziale Infrastruktur eines Sozialraums gilt als mitentscheidend für dessen Lebensqualität und ist als Teil einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur in der Lage regionale Disparitäten auszugleichen. Finanzierungsfragen Perspektivisch spielen neben der Sozialraumorientierung der Hilfen zur Erziehung deren möglichen alternativen Finanzierungsformen eine zentrale Rolle. Hierzu hat die AGJ (2013) sich eindeutig in Hinblick auf die Stärkung der Förderung von Infrastrukturleistungen in der Kinder- und Jugendhilfe positioniert: •



Würden Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in einer sozialräumlichen Infrastruktur gezielt von Bund oder Land gefördert, könnte dies den Kommunen einen starken Anreiz bieten, diese Mittel abzurufen und ihre Praxis entsprechend darauf einzustellen, ohne dass damit die dauerhafte Finanzierung gewährleistet wäre.



•



Die Ermöglichung einer vollen Kostenübernahme auch für infrastrukturelle Angebote würde die Präferenz der Träger der freien Jugendhilfe für eine Vollfinanzierung im jugendhilferechtlichen Dreieck bei Leistungsgewährung durch das Jugendamt im Einzelfall reduzieren können.



•



Mittel- und langfristige Planung sowie Verträge unterstützen, dass sich Träger der freien Jugendhilfe verstärkt dem Angebot von Infrastrukturleistungen zuwenden und nicht vorrangig auf die gesicherte Vollfinanzierung von Leistungen angewiesen bleiben, die auf Basis von Einzelfallentscheidung des Jugendamts gewährt wird.



Eine (…) bevorzugte Förderung könnte bspw. im Gesetz vorgesehen werden mit Kriterien wie Sozialraumbezug, Adressat/inn/engerechtigkeit, Fachlichkeit, Kooperation oder Bereitschaft zur partizipativen Wirkungskontrolle. Allerdings ist darauf zu achten, dass die individuellen Rechtsansprüche auf Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen unangetastet bleiben und dass das Wunsch- und Wahlrecht der Adressatinnen und Adressaten bei der Inanspruchnahme individueller Leistungsansprüche gewahrt bleibt. Gedacht werden kann an eine Verbindlichkeit zur Schaffung direkt zugänglicher Angebote über die in § 36a Abs. 2 SGB VIII ausdrücklich hervorgehobene Erziehungsberatung hinaus. Andere Bereiche kennen auch das gesetzliche Festschreiben eines Mindestangebots, wie bspw. im Schwangerschaftskonﬂiktgesetz (§ 4 Abs. 1 SchKG), Adoptionsvermittlungsgesetz (§ 3 Abs. 2 AdVermiG) oder bei den Amtsvormundschaften (§ 55 Abs. 2 Satz 4 SGB VIII).



Seite 24



Pädagogik_heute_2_2015_Print_v3.qxp__Print 12.12.15 23:36 Seite 25



Eine stärkere Förderung von infrastrukturellen Angeboten erfordert auch die Bereitschaft zur Veränderung der jugendamtlichen Steuerungslogiken. Die Hilfesteuerung durch Einzelfallsteuerung in den Sozialen Diensten müsste bei einem vermehrten Zulassen direkter Inanspruchnahme von Leistungen in einer sozialräumlichen Infrastruktur stärker ergänzt werden durch die konzeptionellplanerische Steuerung der Angebote in qualifizierter partnerschaftlicher Jugendhilfeplanung. Zu den Finanzierungsfragen infrastruktureller Leistungen nimmt insbesondere die Expertise des DIJuF Stellung (Meysen, u.a. 2014), der an dieser Stelle in den folgenden zentralen Aussagen zugestimmt werden soll: •



Erstens muss der individuelle Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung unangetastet bleiben muss und kann nicht in der Priorisierung von (sozialräumlichen) Angeboten der allgemeinen Förderung und Beratung aufgehen. „Das Absehen von Einzelfallentscheidungen – und somit eine Aktivierung des jugendhilferechtlichen Dreiecks – hat jedenfalls dann Grenzen, wenn damit die Umgehung der besonderen gesetzlichen Verfahrens- und Finanzierungsvorgaben intendiert ist“ (S. 56).



•



Zweitens werden das Wunsch- und Wahlrecht der Adressaten und Adressatinnen und damit die Trägerpluralität als unverzichtbares Prinzip der Kinder- und Jugendhilfe betont. „Ermöglicht werden soll ein weltanschaulich diversifiziertes Angebot. Auf Seiten der Leistungsberechtigten haben diese dann das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern (…). Durch eine Privilegierung ausgewählter Träger der freien Jugendhilfe können diese Grundsätze verletzt werden. (…) Kooperationsvereinbarungen mit ausgewählten Trägern der freien Jugendhilfe, die anderen Trägern die Möglichkeit nähmen, ihre Leistungen anzubieten, würden das Wunsch- und Wahlrecht beschneiden“ (S. 89).



•



Drittens werden die Steuerungsverantwortung der Jugendämter und die Notwendigkeit der Intensivierung der Jugendhilfeplanung gerade auch in Hinblick auf eine Intensivierung sozialräumlicher Angebote hervorgehoben. „Um zu gewährleisten, dass die Infrastruktur im Sozialraum auch bei der Leistungsgewährung durch den ASD mitgedacht und mitgenutzt wird, dürfte von entscheidender Bedeutung sein, dass der ASD nicht Objekt der Planung der infrastrukturellen Angebote wird (bzw. bleibt). Seine Einbindung und Mitgestaltung im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist ein maßgeblicher Faktor sowohl für die Nutzung und Weiterentwicklung sozialräumlicher Angebotsstrukturen mit direkter Inanspruchnahme als auch die Qualität der Einzelfallarbeit im ASD“ (S. 72).



Im Folgenden sollen einige wenige Anmerkungen zu weiteren wesentlichen Aussagen der Expertise gemacht werden: Niedrigschwelligkeit des Angebotes: Geteilt wird die Auffassung der Expertise, dass der Einstieg in die Hilfen zur Erziehung durch einen niedrigschwelligen Zugang möglich sein sollte, um bspw. ein Vertrauensverhältnis aufbauen und weniger stigmatisierende Zugänge als Barrieren zum Hilfebezug ermöglichen zu können. In Abhängigkeit von dem zeitlichen Umfang der Hilfe und der Interventionsintensität soll der öffentliche Träger die Möglichkeit entsprechender Finanzierungszusagen unabhängig von Einzelfallentscheidungen für eine Übergangszeit sowohl zu Beginn als auch beim Auslaufen der Hilfe auch über die Erziehungsberatung hinausgehend für weitere Leistungen erhalten. Hervorgehoben werden muss dabei, dass die Etikettierung „16er Leistung“ nicht der Umgehung der Verfahrensanforderungen in § SBG VIII dient. (…) Das Absehen von einer Enzelfallentscheidung – und somit einer Aktivierung des jugendhilferechtlichen Dreiecks – hat jedenfalls dann Grenzen, wenn damit die Umgehung der besonderen gesetzlichen Verfahrens-und Finanzierungsvorhaben intendiert ist“ (S. 54 ff.) – so die Expertise. Die fachlich gebotene Differenzierung von Angeboten der allgemeinen Förderung und Beratung auf der einen Seite und der Hilfen zur Erziehung auf der anderen Seite mit den je eigenen Finanzierungsmodalitäten muss weitgehend beibehalten werden.



Seite 25



Pädagogik_heute_2_2015_Print_v3.qxp__Print 12.12.15 23:36 Seite 26



Sozialraumorientierung: Dargelegt und begründet wird, dass im Gegensatz zur Erbringung von Hilfen zur Erziehung aufgrund von Einzelfallentscheidungen des Jugendamtes für infrastrukturelle Angebote keine Vollﬁnanzierung vorgesehen ist. Diskussionswürdig ist der Vorschlag zur Beförderung der sozialräumlichen Orientierung von Angeboten einen gesetzlich eingeräumten Verzicht auf den Eigenanteil der freien Träger bei der Erbringung solcher Leistungen einzuräumen. An anderen Stellen der Expertise wird vorgeschlagen vergleichbar mit § 27 Abs. 2, mit dem der Einbezug des sozialen Umfeldes der Leistungsberechtigten gefordert wird, für die Aufnahme einer Privilegierung von Angeboten mit direkter Inanspruchnahme einen Sozialraumbezug nachzuweisen. Ähnlich soll auch die Zusammenarbeit erzieherischer Hilfen in Tageseinrichtungen und Schulen als ein Kriterium für eine zulässige Trägerauswahl oder für die Finanzierung über Mischformen ins SGB VIII als strukturelle Option in den Katalog der §§ 27ff SGB VIII als strukturelle Option aufgenommen werden. Fachlich gilt es hier Qualitätsanforderungen an die Sozialraumorientierung selbst zu entwickeln, die die verschiedene infrastrukturelle Ausgestaltung und u. U. Benachteiligungen reproduzierende Ausstattung von Sozialräumen als Arbeitsauftrag zum Abbau sozialer Ungleichheit begreift. Materiell ist es auch jetzt bereits durchaus möglich, Sozialraumarbeit und damit den Aufbau und die Nutzung sozialräumlicher Ressourcen über Fachleistungsstunden und Tagessätze zu ﬁnanzieren. Weiter diskutiert werden müsste die Überlegungen in § 5 Abs. 2 SGB VIII so zu ergänzen, dass Mehrkosten wegen fallübergreifender und fallunspezifischer Arbeit im Sozialraum nicht gegen das Wunsch- und Wahlrecht eingewandt werden können. „Dies würde Träger der freien Jugendhilfe motivieren, ihre Angebote entsprechend zu erweitern, weil sie wüssten, dass sie bei der Entscheidung über die Leistungsgewährung keine Nachteile aufgrund der höheren Entgelte haben“ (S. 121). Rechtlich muss sichergestellt werden, dass der Verweis auf infrastrukturelle, möglicherweise weniger kostenintensive Leistungen, für die durchaus gesetzliche Anreize zu schaffen sind, nicht zu einer Beschneidung individueller Rechtsansprüche führen darf. Unterstrichen werden können in diesem Zusammenhang die Warnungen der Expertise vor dem Risiko einer Unterversorgung bzw. einer nicht vollständigen Erfüllung des Rechtsanspruches, von der dann insbesondere die Familien der Hilfen zur Erziehung betroffen wären. Vergaberecht/Sozialraumbudgets: Uneingeschränkt zugestimmt wird den eindeutigen Positionierungen der Expertise zum Vergaberecht, dessen Einführung an mehreren Textstellen als für die Kinder- und Jugendhilfe irrelevant zurückgewiesen wird. Auch für die Zuwendungsﬁnanzierung wird eindrücklich und nachvollziehbar dargelegt, dass freie Träger ihre Leistungen aufgrund eigener Aufgaben und vertraglicher Verpflichtungen gegenüber Hilfeempfängern erbringen. Das Vergaberecht gilt von daher bei der Zuwendungsfinanzierung nicht, entsprechende Finanzierungen beinhalten auch keine Beschaffungsverträge. Uneingeschränkt zugestimmt werden kann des Weiteren der Ablehnung von Sozialraumbudgets als Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit und das Wunsch- und Wahlrecht durch Trägerprivilegierung. Wirkungsorientierung Auch wenn neuere Daten der Kinder und Jugendhilfestatistik eine Verlangsamung des Kostenanstiegs und ein Abebben des Anstiegs der Fallzahlen als Folge der Kinderschutzdebatte vermuten lassen, bleiben die Ausgaben für die Kinder und Jugendhilfe und insbesondere diejenigen für die Hilfen zur Erziehung Gegenstand kommunaler Verteilungskämpfe. Was sich abzeichnet ist, dass es derzeit im Bereich der Hilfen zur Erziehung keine Indikatoren gibt, die dafür sprechen, dass aufgrund einer Verbesserung der sozioökonomischen Verhältnisse der betroffenen Familien deutliche Rückgänge in den Bedarfslagen zu erwarten sind, und in den Jugendämtern wird sogar von einem wachsenden Bedarf im Kontext der ambulanten Hilfen ausgegangen (BMFSFJ, 2013:381). Das aber verdeutlicht, dass es bei der Kostendebatte um Verteilungskämpfe geht, die die Kinder- und Jugendhilfe nur dann gewinnen kann, wenn sie sich stärker als bislang auch politisch positioniert (Böllert 2014b, 2014c). Zentral ist in diesem Kontext der zentrale Hinweis darauf, dass für viele Handlungsfelder der Hilfen zur Erziehung anspruchsvolle Kriterien der Leistungsmessung fehlen. Gerade angesichts des Wachstums der Kinder- und Jugendhilfe müssen solche Kriterien verlässlich Auskunft darüber erteilen
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können, mit welchen positiven (oder auch negativen) Wirkungen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch genommen werden. Solche Wirkfaktoren einer örtlichen Gestaltung der Kinderund Jugendhilfe gewinnen insbesondere vor dem Hintergrund deutlicher Finanzierungsprobleme der Kommunen ein erhebliches Gewicht. Einige Forschungen zur Wirkungsorientierung haben dabei eindeutig entsprechende Wirkfaktoren herausarbeiten können, deren Einlösung aber nicht flächendeckend vorausgesetzt werden kann und die eine Qualifizierung der sozialpädagogischen Praxis und ihre Steuerung über „weiche“ Faktoren notwendig erscheinen lassen (so die verschiedenen Beiträge in Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe 2015). Wichtig ist demzufolge •



das Ausmaß, in dem Kinder, Jugendliche und Eltern sich beteiligt fühlen,



•



die Qualität der Arbeitsbeziehungen zwischen Fachkraft und jungen Menschen



•



die Verbindlichkeit gemeinsamer Verfahrensregeln im Hilfeprozess



• die Qualität der Kooperation zwischen freien und öffentlichen Trägern (Micheel 2014) Leistungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe zielen darauf ab, die Handlungsfähigkeit der Adressatinnen und Adressaten zu stärken und einer Verfestigung von Problemlagen frühzeitig entgegenzuwirken. Eine der wesentlichen Voraussetzungen hierfür ist, dass sich die Adressatinnen und Adressaten als handlungsfähig und wirkmächtig erfahren. Partizipation ist Ausdruck von Menschen- und Kinderrechten und verlangt, jungen Menschen wie Erwachsenen als Subjekte zu begegnen. Sie ist das wichtigste pädagogische Mittel zur Erreichung von nachhaltigen Lösungen und Übernahme von Eigenverantwortung. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung bedeutet dies, junge Menschen und ihre Familien, wo immer es fachlich sinnvoll ist, aktiv an der Planung und Ausgestaltung von Angeboten und Maßnahmen zu beteiligen und entsprechend Zeit und Kompetenzen in die partizipative Gestaltung der jeweiligen Prozesse zu integrieren. Befähigungs- und Verwirklichungschancen als Maßstab zur Evaluation von Hilfen zur Erziehung am Beispiel der Bielefelder Evaluation des Bundemodellprogramms „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“ haben folgende Wirkmöglichkeiten ergeben: •



Optimismus, Selbstwert, Selbstwirksamkeit



•



Soziale Beziehungen



•



Selbstbestimmungskompetenzen



•



Sicherheit und Obhut



•



Materielle Ressourcen



•



Normative Deutungsangebote



•



Fähigkeiten zur Selbstsorge (vgl. Albus et al. 2010)



Solche zu dokumentierenden Wirkungen können für die Hilfen zur Erziehung nicht nur maßgeblich und insbesondere aus der Perspektive der Adressaten und Adressatinnen ausgesprochen wünschenswert sein; sie würden außerdem den einseitigen Blick einer rein fiskalisch motivierten Messung von Wirkungen in Hinblick auf adressatenorientierte fachliche Standards deutlich erweitern.



Was auch noch wichtig ist… Was sich in der Debatte immer deutlicher herauskristallisiert, ist, dass neben den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, die überwiegend Leistungserbringer der Hilfen zur Erziehung sind, auch der öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe, die Jugendämter und damit der ASD, verstärkt in die Debatte über die Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung einbezogen werden muss. Hierzu hat die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ 2014 ein Diskussionspapier vorgelegt, das die Kernaufgaben und Ausstattung des ASD zutreffend pointiert und zunächst



Seite 27



Pädagogik_heute_2_2015_Print_v3.qxp__Print 12.12.15 23:36 Seite 28



auf die Notwendigkeit der ausreichenden Berücksichtigung unterschiedlicher Aufgabenproﬁle verweist: •



Fallspezifische Aufgaben sind insbesondere alle Beratungs- und Hilfeplanungsaufgaben sowie Fallsteuerungsaufgaben, die sich unmittelbar auf den Einzelfall beziehen, einschließlich Leistungsgewährung und Kooperation mit Leistungserbringern.



•



Fallübergreifende Aufgaben sind fallbezogene methodische/organisatorisch- strukturelle Verknüpfungen, die die Netzwerke primärerer (Familie und Freundschaften) und sekundärer Art (Einbindung in öffentlich institutionelle Netzwerke) in und mit dem Hilfeprozess einbinden.



•



Fallunspezifische Aufgaben sind sozialräumlich orientierte Leistungen der ASD-Fachkraft, die unabhängig vom Einzelfall infrastrukturelle Ressourcen und Angeboten ermitteln und erschließen und somit zur Verbesserung der Lebensbedingungen sowie der sozialen Infrastruktur beitragen.



Daran anknüpfend werden u. a. die folgenden Forderungen begründet: 1.



Sicherstellung der personellen, organisatorischen und ﬁnanziellen Rahmenbedingungen im Hinblick auf eine sozialräumliche und bedarfsorientierte Kombination von individuellen Leistungen und lebensfeldorientierten Angeboten unter Wahrung der jeweiligen Leistungsproﬁle und Kernkompetenzen.



2.



Berücksichtigung von fallspezifischen, fallübergreifenden und fallunspezifischen Aufgaben bei der Personalausstattung des ASD. Auf Grundlage der vereinbarten Zielsetzungen und fachlichen Schwerpunkte sollte eine prozentuale Gewichtung der drei ASD–Aufgabenfelder erfolgen.



3.



Stärkung der sozialpädagogischen Methodenkompetenz und der Beratungsaufgaben insbesondere mit Blick auf die Relevanz von Beziehung, Familiendynamiken z.B. durch Festlegung der Relation von Fach- und Verwaltungskräften und der Relation von berufserfahrenen und/oder jungen Fachkräften.



4.



Planung einer an den Organisationszielen sowie an den individuellen Voraussetzungen orientierten prozesshaften Qualifizierung. Sicherstellung und zeitliche Berücksichtigung von regelmäßiger externer Supervision bzw. strukturierter kollegialer Beratung für die Fachkräfte des ASD sowie ein angemessene Führungskräfteunterstützung.



5.



Berücksichtigung der Personal- und Altersstruktur im ASD bei der Weiterentwicklungs- und Personalbemessungsdebatte.



6.



Ausreichende Ausstattung der Jugendhilfeplanung im Hinblick auf die erforderlichen Unterstützungsleistungen für den ASD und die Gesamtplanungsfunktion für eine vernetzte sozialräumliche Kinder- und Jugendhilfe insbesondere an den Schnittstellen zu Stadt(teil-) entwicklung, Schule, Gesundheit und Soziales. Sicherstellung der Kenntnisse über die sozialräumliche Infrastruktur, Bildung von Langzeitindikatoren und Nachhaltigkeitskriterien.



Erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes von Thomas Olk und Tina Wiesner (2014) in Bremen Erziehungshilfe, Soziale Prävention und Quartiersentwicklung (ESPQ) (2011-2014) - veranschaulichen, dass eine angemessene Ausstattung und Qualiﬁzierung des ASD durchaus einen erheblichen Einﬂuss auf das Fallaufkommen in den Hilfen zur Erziehung hat. Können die sozialpädagogischen Fachkräfte im ASD über Ressourcen verfügen, die u. a. zeitliche Kapazitäten für Beratungsleistungen eröffnen, dann werden seltener intensivere Hilfen zur Erziehung notwendig. Die Quasi-Delegation der eigenen Engpässe an die freien Träger als Leistungserbringer wird der Tendenz nach abgelöst durch eigene Leistungen unterhalb des individuellen Rechtsanspruchs. Voraussetzungen hierfür sind im Einzelnen: •



Requalifizierung der Fallarbeit durch Aufstockung und Qualifizierung des Personals



•



Erweiterung des Personals durch neue Berufsprofile und Funktionen z.B. der Koordination und der Verwaltung
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•



Etablierung von Möglichkeiten der Reflektion zur Habitualisierung und Umsetzung erweiterter Handlungsstrategien



•



Konzeptuelle und strukturelle Neujustierung der Zusammenarbeit mit Freien Trägern offensiv angehen



•



Klare Definition der Möglichkeiten und Grenzen sozialräumlicher Arbeit



•



Bedarfsgerechter Ausbau sowie wechselseitige Verzahnung und Vernetzung der Regelangebote vor Ort basierend auf einer entsprechend ausbebauten Jugendhilfeplanung



•



Intensivierung der Fallarbeit



•



Umsetzung sozialräumlicher Methoden und nicht nur Dezentralisierung zentraler Strukturen



Perspektivisch gelingt hierüber in einem mehrjährigen und zunächst kostenintensiven Prozess die Erweiterung von Handlungsspielräumen und des Handlungsrepertoires, eine verstärkte Adressatenorientierung, die Auseinandersetzung mit den Ressourcen im Sozialraum, der Rückgang der Maßnahmezahlen im HzE-Bereich und der Interventionsintensität sowie der Kosten im HzE-Bereich. Schließlich wird eine höhere Arbeitsplatzzufriedenheit bei den Beschäftigten erreicht. Insgesamt wird es zukünftig zusätzlich verstärkt darum gehen müssen, die ‚Beziehungsqualität‘ von öffentlichen und freien Trägern bei der Ausgestaltung der Hilfen zur Erziehung in den Blick zu nehmen und die äußeren und inneren Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit offensiv und fachlich so zu reﬂektieren, dass die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung als gemeinsam zu verantwortende und zu gestaltende Aufgabe bei Akzeptanz jeweils eigener und speziﬁscher Zuständigkeiten gelingt: „Die Qualität der Kooperation in diesem Dreieck ‚Leistungsberechtigter – Jugendamt – freier Träger‘ stellt einen der bedeutendsten Faktoren für das Gelingen bzw. Misslingen einer erzieherischen Hilfe dar. Im Verhältnis Jugendamt – freier Träger muss ein professioneller Arbeitszusammenhang gestaltet werden, der geprägt ist von Rollenklarheit, Fairness und Respekt, von offener, auch kritischer Kommunikation und Reflektion. (…) Belastet wird die Zusammenarbeit zum einen durch äußere Rahmenbedingungen wie der ungleichen Machtverteilung zwischen Jugendamt als ‚Auftraggeber‘ und freiem Träger als ‚Auftragnehmer‘, Konkurrenzbeziehungen zu anderen freien Trägern und zu knappe Ressourcen. Zum anderen kommen gleichsam ‚innere‘ Belastungen hinzu, die sich aus der spezifischen Dynamik von Hilfeprozessen ergeben. Hilfesysteme können gespalten werden durch divergierende Loyalitäten, die die fallzuständige ASD-Fachkraft und die Fachkräfte des freien Trägers ausbilden. (…) Es ist für die Fachkräfte des ASD und der freien Träger eine große und stete Herausforderung im Wissen um diese strukturellen Belastungen eine von Wertschätzung, Fairness und konstruktiver Kritik geprägte Arbeitsbeziehung zu gestalten. (…) Die unterschiedlichen Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis müssen nach innen und außen hin, vor allem gegenüber den Leistungsberechtigten, klar bleiben. Es sollte in der Wahrnehmung von Eltern kein erstickendes Netz von professioneller Hilfe entstehen, von Professionellen, die alles besser wissen. Im Hilfeplangespräch muss es einen Raum für die Kinder und Eltern und ihre Wünsche (und ihre Abwehr) geben.“ (Trede, 2014: 494 ff.)



Was auch noch kommt … Die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung wird aktuell nahezu in einem Atemzug mit einem weit größeren Reformvorhaben genannt: die inklusive Lösung als Schaffung eines einheitlichen Leistungstatbestandes „Hilfen zur Entwicklung und Teilhabe“, der sowohl die Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit Behinderungen als auch die bisherigen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) umfasst. Es gibt gute Gründe dafür, davon ausgehen zu können, dass das, was weite Teile der Kinder- und Jugendhilfe immer wieder gefordert haben – die so genannte große Lösung – tatsächlich Realität werden könnte. Mehrere Apelle und Aufrufe, von einer breiten Fachöffentlichkeit mitgezeichnet treten aktuell auch öffentlich hierfür ein. Im Kontext der politischen Beratungen eines Bundesteilhabegesetzes
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wird die Frage mitentschieden, ob zukünftig alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von der Art ihrer Behinderung, in die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe fallen. Der Verschiebebahnhof, dem Eltern und ihre behinderten Kinder in den Zuständigkeits- und Finanzierungsstreitigkeiten zwischen verschiedenen Leistungsträgern ausgesetzt sind, würde stillgelegt. Sollte eine solche Zuständigkeitserweiterung der Kinder- und Jugendhilfe für derzeit rund 157.000 neue Leistungsempfänger und – empfängerinnen umgesetzt werden, dann stehen entscheidende Veränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe an, dann sind aber auch erhebliche Weichenstellungen notwendig (Böllert 2015). Diskutiert wird ein neuer Paragraph “Hilfe zur Entwicklung und Teilhabe“, mit dem anstelle der bisherigen rechtlichen Regelungen zu den Hilfen zur Erziehung ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen festgelegt werden soll. Schon die Frage, wie eine solche Subjektstellung des Kindes in ein angemessenes Verhältnis zu dem Elternrecht auf Unterstützung und Beratung bei der Wahrnehmung ihrer privaten Erziehungsverantwortung zu setzen ist, ist nicht einfach zu beantworten. Die begrüßenswerte Stärkung der Kinderrechte im SGB VIII –untermauert durch weitere Regelungen zu Ombudschaften, Beschwerdemöglichkeiten und weitergehenden, eindeutig geregelten Beteiligungsmöglichkeiten und Verpflichtungen, Beteiligung umzusetzen - kann nicht als Programmatik von ‚Kinderrechten versus Elternrechte‘ geregelt werden. Perspektiven von Kinderrechten und Elternrechten als gleichermaßen verbürgte Zugänge in die Kinder- und Jugendhilfe stellen aber ebenso bisherige Sichtweisen, Entscheidungsprozesse und Handlungsansätze vor nicht unerhebliche Herausforderungen und Veränderungsnotwendigkeiten - vor allem in solchen Situationen, in denen junge Menschen und ihre Eltern divergierende Vorstellungen über einen möglichen Unterstützungsbedarf haben und unterschiedliche Erwartungen an die Kinder- und Jugendhilfe richten. Hilfen zur Entwicklung, Erziehung und Teilhabe müssen zukünftig in einer beteiligungsorientierten Hilfe- und Teilhabeplanung bedarfsgerecht ausbalanciert werden. Geregelt werden müssten zudem die Übergänge aus einem reformierten SGB VIII in ein neues Bundesteilhabegesetz, was mehr ist als ein bloßer Zuständigkeitswechsel. Innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe gibt es nicht wenige, die sich von der rechtlichen Regelung entsprechender Übergangsfristen verstärkt auch die Einlösung des § 41 SGB VIII versprechen und damit dann endlich auch eine eindeutige Umsetzung der Zuständigkeit für junge Volljährige, die gegenwärtig u.a. vor dem Hintergrund von Kostenerwägungen unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf als so genannte care leaver aus der Kinder- und Jugendhilfe exkludiert werden. Ebenso ist zu erwaten, dass sich auch die Trägerlandschaft in der Kinder- und Jugendhilfe dynamisieren wird. So ist es durchaus möglich, dass nicht wenige Träger der Eingliederungshilfen bzw. der Behindertenhilfe einen Antrag stellen werden, als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe anerkannt zu werden. Hinzu kommt, dass Eltern behinderter Kinder eher über Erfahrungen verfügen, wie sie die (Rechts-)Ansprüche ihrer Kinder einfordern können. Von daher werden diese Eltern im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe mit anderen Ansprüchen und Erwartungen auftreten als dies die Eltern tun, die bislang zu den Adressatinnen und Adressaten der Hilfen zur Erziehung zählen. Verändert werden müssen auch die Prozesse der Jugendhilfeplanung und gleichermaßen dürfte die Zusammensetzung der Jugendhilfeausschüsse überdacht werden müssen. Das Jugendamt als strategisches Zentrum der Kinder- und Jugendhilfe wird endgültig zur mit Abstand größten Verwaltungseinheit im kommunalen Raum. Denn auch personell sind erhebliche Umschichtungen vorauszusehen. So wird ein nicht unerheblicher Teil der Verwaltungsfachkräfte aus der Sozialhilfe in die Kinder- und Jugendhilfe wechseln. Damit trifft ein Personal, das bislang nicht über einschlägige Erfahrungen der Hilfeplanung und der Beteiligung von Adressaten und Adressatinnen verfügt, auf sozialpädagogische Fachkräfte, die ihrerseits kaum auf Kenntnisse in Bezug auf differenzierte Eingliederungshilfen, diagnostische Verfahren und hieraus ableitbare Unterstützungsbedarfe zurückgreifen können. Dies setzt die Umsetzung eines Fort- und Weiterbildungsbedarfes voraus, der, so wie die anderen Veränderungsprozesse auch, Zeit benötigt, was längere Übergangsfristen nötig macht. Entscheidender dürften allerdings die Haltungen der Fachkräfte sein, mit denen sie den ‚neuen‘ Adressaten und Adressatinnen gegenüber treten. Beeinträchtigte junge Menschen und deren Eltern in der Wahrnehmung und Zusammenarbeit nicht auf ihre Behinderung zu reduzieren, sondern
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diese mit ihren besonderen Potentialen und Ressourcen anzuerkennen, setzt entsprechende Haltungen voraus, die sich nicht auf die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen reduzieren lassen. Die Hilfeund Unterstützungsbedarfe müssen unter Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes oder Jugendlichen ziel- und zeitnah so erbracht werden, dass vor dem Hintergrund der Idee einer inklusiven Gesellschaft Kinder und Jugendliche als ganzheitliche Persönlichkeiten wahrgenommen werden (Fehrenbacher 2015). Letzteres verweist schon darauf, dass eine ‚große‘ Lösung mehr ist, als die bloße Addition verschiedener Adressatengruppen. Eine ‚inklusive‘ Lösung kann sich von daher auch nicht allein auf eine erweiterte Zuständigkeit der Hilfen zur Erziehung beziehen und den Inklusionsgedanken auch nicht auf die bloße Integration behinderter junger Menschen in die Kinder- und Jugendhilfe beschränken. Ein SGB VIII, das die Inhalte und Regelungen der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und die der Behindertenkonvention der UN gleichermaßen repräsentiert, befördert eine Kinder- und Jugendhilfe, die mehr sein muss, als die bislang diskutierte ‚große‘ Lösung. Erst, wenn im Kontext eines breiten Inklusionsbegriffes Inklusion nicht auf Hilfen zur Entwicklung, Erziehung und Teilhabe beschränkt wird, sondern alle Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe umfasst, kann für alle jungen Menschen ein Recht auf die Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihren kulturellen und sexuellen Orientierungen sowie unabhängig von ihren seelischen, geistigen und körperlichen Beeinträchtigung umgesetzt werden (Böllert 2015; Fehrenbacher 2015). Literatur: AGJ, 2014: Kernaufgaben und Ausstattung des ASD – Ein Beitrag zur fachlichen Ausrichtung und zur Personalbemessungsdebatte. Diskussionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ (13.02.2014) AGJ, 2013: Die Förderung von Infrastrukturleistungen in der Kinder- und Jugendhilfe stärken. Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ (November 2013) Albus, St., u.a., 2010: Wirkungsorientierte Jugendhilfe. www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de/seiten/download.html Arbeitsgemeinschaft Fachtagungen Jugendhilfe im Deutschen Institut für Urbanistik, 2015: Wissen, was wirkt! Wirkungsforschung und Evaluation in den Hilfen zur Erziehung – Praxiserfahrungen und Impulse, Berlin Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg: Hilfen zur Erziehung – Konzeptionelle Vorschläge zu Weiterentwicklung und Steuerung. In: neue praxis, Heft 5/2011, 41. Jg., S. 561-566 Böllert, K. 2015: 25 Jahre SGB VIII – aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Kinder- und Jugendhilfe. In: Forum Jugendhilfe, Heft 1, S. 28-29 Böllert, K. 2014: Kinderschutz(-Politik) als aktuelle Herausforderung der Kinder- und Jugendhilfe. In: Kindesmisshandlung und – vernachlässigung. Interdisziplinäre Fachzeitschrift für Prävention und Intervention., 17. Jg., 2,162-179 Böllert, Karin, 2014a: Anhörung der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend und -familienbehörden – AGJF zur Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung. In: Forum Jugendhilfe, Heft 1, S. 41-49 Böllert Karin, 2014b: Aktuelle Herausforderungen bei der Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung. In: Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe, Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Hrsg.) Chancen für Kinder Anforderungen an zukunftsfähige Hilfen zur Erziehung. Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH, S. 45-61. Böllert Karin, 2014c: Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung. Jugendhilfe, 52 (2), S. 99-104 Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 2013: 14. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder und Jugendhilfe in Deutschland. Berlin Deutscher Caritas Verband (DCV), 2013: Solidarität im Gemeinwesen. Eckpunkte zur Sozialraumorientierung in der Caritasarbeit. In: neue caritas, Heft 11, S. I-VIII Fehrenbacher, R., 2015: Große Lösung = Inklusive Lösung = Hilfen aus einer Hand. In: Forum Jugendhilfe, Heft 1, S. 33-34 Fehrenbacher, R., 2013: Willkommen in der Mitte der Gesellschaft. In: neue caritas Heft 14, S. 9-11 Fendrich, S./Pothmann, J./Tabel, A., 2014: Monitor Hilfen zur Erziehung. Dortmund Hilfen zur Erziehung – Konzeptionelle Vorschläge zur Weiterentwicklung und Steuerung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg vom 24.08.11
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Dieses Werk ist urheberrechtlich geschÃ¼tzt. Die dadurch begrÃ¼ndeten Rechte, insbesondere die der Ãœbersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von. Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der. VervielfÃ¤ltigun
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john lockes education erziehung im dienst der 

... bildungswissenschaftliche | Read & Download Ebook john lockes education ... im dienst der bildung bildungswissenschaftliche for free at our Online Library.
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erziehung und bildung nach der emanzipation ... AWS 

This Erziehung Und Bildung Nach Der Emanzipation Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going to discuss primarily concerning the previous
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die bildung und erziehung der eingeborenen ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Die Bildung Und Erziehung. Der Eingeborenen Sudwestafrikas Hereroland Und Grosnamaqualand Durch Die. Rheinische. You 
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